
Verordnung Die Aufhebungder bis dahin im Obern Erzstift bestandenenvierten Instanzund dieerWete Nppellllllons Dummebetreffend.Vom 5ten April 1783.





^^^^^^^^M^^^«^ vn wegen M«KmfWOM DNlchlnüOt^   zu Trier ;c. :c. Unseres gnadigsten Herrn ,Dero Obern Iustitzstellen, Aemtern und Unterge¬richten in Gnaden hierdurch anzufügen :^/^achdeme Höchst - Dieselbe nach Dero LandesvöterlichenSorgfalt für die Verbesserung derIustitzpflege die bis da-hin im Obern - Erzstift bestandene vierte Instanz aufzuhe¬ben, eine ganz einförmige Verfahrungsart, wie solche beyDero Kurfürstlichem Hofgericht zu Koblenz bis heran bestan¬den, in den Zesammten Kurlanden einzuführen, somit denHofrath zu Trier für das Obere, das Hofgettcht zu Kob¬lenz aber ftr das Niedere Erzstift in jener Maaße, daß,so viel die Appellationen betrifft , Mchwohlen die sonst zsdem Obern Erzstift gehörige Aemter, ZeU, Kochsm, Dann,»                                   



Uelmen und Hilleshelm des erwehnten Hofgerichts Juris¬diktion untergeben, und von beyden diesen Iustttz - Stellen«n den Kurfürstlichen Revisionsrath, als die in die Stelleder Reichs Gerichten eingetretene dritte und letzte Instanzunmittelbar provociret werden solle« zur zweyten Instanzzu bestellen gnädigst beschlossen, auch zu künftiger Vermel-düng eines kostspieligen gerichtlichen Umtriebe in geringe¬ren Gegenständen der Wohlfahrt ihrer Unterthanen ange¬messen zu seyn höchsten Orts befunden haben , die Appella-ttons Sulnme auf 75 A. Tnerischer Wehrung dergeftaltenzu beAmmen, daß weder die erschienene Interesse, nochdie bey erster Instanz aufgeloffene Kosten hierzu ferner ein¬gerechnet werden.Als bleibt solches zur schuldigsten Nachachtung undjedermanns Nachricht hiermit ohuverhalten. Ehrenbreit«stein den 5ten Vpttl ^Ks. NX   Z6äwOä7O


